
öffentlic he Bekqnntmqc hu ng:

Die Feststellung des Johresobschlusses 2021 und die Entlostung des

Bürgermeisters für dos Housholts jahr 2021 der Gemeinde Popendorf wird hiermit

öffentlich bekonnt gemocht.

Der Johresobschluss liegt mit seinen Anlogen sowie dem obschließenden
Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungsousschusses des Amtes Uecker-

Rondow-Tol und des Rechnungsprüfungsomtes Wolgost zur Einsichtnohme

vom 14.11.2023 bis 27.11.2023

wö hrend der Sprechzeiten

Montog:
Dienstog:
Mittwoch:
Donnerstog:
Freitog:

09.00 - 12.00 Uhr

09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

keine Sprechzeiten (noch Vereinborung)
09.00 - 12.00 Uhr und 

,l3.00 
Uhr - 

,l5.30 
Uhr

09.00 - 12.00 Uhr

in der Stodtverwoltung Posewolk, Zimmer I /0,l öffentlich ous'

Popendorf, den 1O.l 1 .2023

Großer
Bürge

Beko n ntmoc h u ngsvermerk:

Bekonnt gemocht durch Veröffentlichung ouf der Homepoge

htip://www.omt-uecker-rondow-tol.de om l3' I | .2023



orloge totus: öffentlich
29.03.2023otum:

eitet durch
mt für Finonzen

Feslstellun g des Johresobschlusse s 2021

erotungsfolge:
otum Gremium

Gemeindevertretun

Zustöndigkeit

25.10.2023 Po dorf Entscheidu

Gemeindeverlrelung PoPendorf Vorlo ge - Nr: GV3 2 | O48 / 2023

Beschlussvorschlog:

Die Gemeindevertrelung Popendorf beschließl die Feststellung des vom
Rechnungsprüfungsoml Wolgost geprüften Johresobschluss der Gemeinde
popendorf zum 31. Dezember 2021, der vom Rechnungsprüfungsousschuss des

Amles Uecker-Rqndow-Tql in der Fossung vom 26.04.2022 okzeptierl wurde.

Soch- und Rechtsloge:

$ 60 Abs. 5 Sotz I der Kommunolverfossung fÜr dos Lond Mecklenburg-Vorpommern
vom I 3.07.2011 , zuletzl geöndert om 23.07 .2019.

Der Rechnungsprüfungsousschuss des Amtes Uecker-Rondow-Tol hot den
Johresobschluss der Gemeinde Popendorf zum 31. Dezember 2021, der durch dos

Rechnungsprüfungsomt Wolgost gemöß S 3o KommunolprÜfungsgesetz geprÜft

wurde, zugestimmt.

Dos RechnungsprÜfungsomt Wolgost hot dos Ergebnis der PrÜfung in
Prüfbericht zusommengefosst und obschließend in seinem PrÜfvermerk

uneingeschrönkten Bestötigungsvermerk erteilt, dem sich

Rechnungsprüfungsousschuss des Amtes Uecker-Rondow-Tol in
obschließenden PrÜfungsvermerk ongeschlossen hot.

setnem
einen

der
seinem

Die Prüfung des Jqhresobschlusses hot zu keinen Beonstondungen gefÜhrt, die so

wesentlich sind, doss sie der Feststellung durch die Gemeindevertretung
entgegenstehen könnten.

Der Prüfbericht incl. des Prüfvermerks und der obschließende PrÜfungsvermerk sind der
Beschlussvorloge ols Anlogen beigefÜgt.

Die Bilonzsumme betrögt
Der Ergebnisvortrog des Vorjohres betrögt
Dos Johresergebnis zum 3l .12.2021 betrögt
Die Finonzrechnung weist tür 2021 einen FinonzmittelÜberschuss
ous von (kumulotiv)

1.781.697,64 €
0,00 €
0,00 €

444.204,04 €
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Der gesetzliche Housholtsousgleich ist sowohl in der Ergebnisrechnung ols ouch in der
Finonzrechnung erreicht worden.

Der RechnungsprÜfungsousschuss des Amtes Uecker-Rondow-Tol hot in seiner Sitzung
om 26.O4.2023 beschlossen, der Gemeindevertretung die Feststellung des
Johresobschlusses der Gemeinde Popendorf zum 31. Dezember 2O21zu empfehlen.

Anloge/n:
Prüfbericht incl. des Prüfvermerks und der obschließende Prüfvermerk
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Vorloge Stotus:
Dotum

öffentlich
29.03.2023

lrorbeitet durch:
Amt für Finonzen

Entlostung des BÜrgermeisters 2021

tungsfolge
)otum
2s.10.2023

Gremium Zustöndigkeit

Gemeindevertretung Popendorf Entscheidung

Gemeindeverlrelu ng Po pendorf Vorlo ge- Nr: GV32 / O49 /2023

Beschlussvorschlog:

Die Gemeindeverlrelung der Gemeinde Popendorf beschließt die Entlostung des
Bürgermeislers für dos Housholtsiohr 2O21.

Soch- und Rechtsloge

$ 60 Abs. 5 Sotz 2 der Kommunolverfossung fÜr dos Lond Mecklenburg-Vorpommern
vo m I 3.07 .201 1, zulelzt geö n d ert om 23.07 .201 9 .

Der Rechnungsprüfungsousschuss des Amtes Uecker-Rondow-Tol hot der PrÜfung des

Johresobschlusses der Gemeinde Popendorf zum 31. Dezember 2021 i. d. F. vom
26.04.2023 gemöß S 3o KommunolprÜfungsgeseiz. die durch dos

Rechnun gsprüfu ngsomt Wolgost durchgefÜ hrt wurde, zu gestimmt.

Dos Rechnungsprüfungsomt Wolgost hot dos Ergebnis dieser PrÜfung in seinem
Prüfbericht zusommengefosst und obschließend in seinem PrÜfvermerk einen
uneingeschrönkten Bestötigungsvermerk mit Zusotz erteilt, dem sich der
Rechnungsprüfungsousschuss des Amtes Uecker-Rondow-Tol in seinem
obschließenden Prüfungsvermerk ongeschlossen hot.

Der Prüfbericht incl. des Prüfvermerks und der obschließende PrÜfungsvermerk sind der
Vorloge zur Feststellung des Johresobschlusses 2021 (GV32/048/2023) beigefÜgt.

Die Prüfung des Johresobschlusses hot zu keinen Beqnstondungen gefÜhrt, die so

wesentlich wören, doss sie der Entlostung des Bürgermeisters durch die
Gemeindevertretung entgegenstehen könnten. Der RechnungsprÜfungsousschuss
des Amtes Uecker-Rqndow-Tol hot in seiner Siizung om 26.O4.2023 beschlossen, der
Gemeindevertretung die Entlostung des Bürgermeisters für dos Housholtsjohr 2021r zv

empfehlen.

Anlqge/n:
keine
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Rechnungsprüfu ngsausschuss des Amtes Uecker-Randow'Tal

Abschließender Prüfungsvermerk

zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31-12.2021

der Gemeinde PaPendorf

durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Uecker-Randow'Tal

Auft rag u nd Auftragsdu rchfü hru ng

Die Gemeinde Papendorf hat die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses per Beschluss

der Gemeindevertretung an das Amt Uecker-Randow-Tal übertragen.

Das Amt Uecker-Randow-Tal konstituierte als Pflichtausschuss den

Rechnungsprüfungsausschuss. Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Uecker-Randow

Tal bedient sich wiederum des gemeinsamen Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Wolgast.

Dieser Bericht dient der Berichterstattung an die Gemeindevertretung der

Gemeinde Papendorf

Gemäß g 1 Abs. 4 Satz 1 des KPG obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss

des Amtes Uecker-Randow-Tal. Hierzu hat dieser sich des Rechnungsprüfungsamtes Wolgast

bedient ($ 1 Abs. 4 SaV2 KPG).

ln seiner Sitzung vom 26. April 2023 erörterte der Rechnungsprüfungsausschuss den vom

Rechnungsprüfungsamt erarbeiteten Bericht über die Jahresabschlussprüfung.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich davon übezeugt, dass die Qualität der Arbeit des

Rechnungsprüfungsamtes den Zwecken der Prüfung des Jahresabschlusses genügt.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich den vom Rechnungsprüfungsamt getroffenen

Feststellungen angeschlossen.

Auf dieser Grundlage wird festgestellt, dass der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss

erläuternden Antagen den Vorschriften des S 60 KV M-V und der $$ 24 bis 48 sowie der $$ 50 bis

53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen

Bestimmungen entsprechen und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

der Gemeinde Papendorf vermitteln.
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Abschließender Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfunosausschuss des Amtes Uecker-Randow-Tal 26.04.2023

Das Rechnungsprüfungsamt hat auf Grundlage seiner Prüffeststellungen einen

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Rechnungsprüfungsausschuss teilt die

Einschätzung des Rechnungsprüfungsamtes.

lm Ergebnis seiner Prüfung hat das Rechnungsprüfungsamt zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

und der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Gemeinde Papendorf ergänzend

festgestellt:

Unsere Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden Hinweise zu keinen Einwendungen

geführt:

-keine-

Aus dem Jahresabschluss 2020 wurden folgende Hinweise übernommen:

-keine-

Mit diesen Hinweisen steht derAnhang des Bürgermeisters nach den im Rahmen unserer Prüfung

gewonnenen Erkenntnissen und getroffenen Prüfungsfeststellungen im Einklang mit den

tatsächlichen Verhältnissen. Das Rechnungsprüfungsamt Wolgast empfiehlt die Entlastung des

Bürgermeisters.

lm Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde

entsprechend der vorgelegten Unterlagen ergänzend fest:

Das Vermögen (ohne RAP) beträgt zum 31. Dezember 2021

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2021

Die Verbindlichkeitenquote beträgt zum 31. Dezember 2021

Die Gemeinde ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2021 beträgt

Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2021

Das Jahresergebnis 2021 beträgt nach Veränderung der Rücklagen

Der veranschlagte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 2021 wurde im Haushaltsjahr

beachtet.

1.781.697,64 €.

55,31 %.

8,02 %o.

-32.041,51 €.

32.041,51 €.

0,00 €.
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Abschließender Prüfun gsvermerk des RechnungsprüfungsausschussdesAmtesUecker-Randow-Tal 26-04'2023

unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrags aus Haushaltsvoriahren ist im Haushaltsiahr ein

Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung gegeben.

Die Finanzrechnung weist für 2021 einen Saldo der ordentlichen und

außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von

Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung für lnvestitionskredite

verbleibt ein positiver Saldo in Höhe von

2.735,64 €.

2.606,49 €.

Der Vortrag des Sa/dos der ordentlichen und außerordentlichen

Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung von

I nve stiti o n s kred ite n a u s H a u sh altsv o ri a h re n beträgt 219.792,57 €

tJnter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im

Haushattsjahr ein Haushaltsausgteich in der Finanzrechnung gegeben.

D e r E rg e b n i svortrag a u s H a u sh altsvo ri ah re n b eträgt

lnsgesamt ergibt sich ein Ergebnis in Höhe von

Die I nvestitionsauszahlungen betragen in 2021

Sle slnd durch lnvestitionseinzahlungen finanziert in Höhe von

Die tnvestitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgungen

abgenommen um

Die liquiden Mittel haben insgesamt zugenommen um

Auf

D avo n : F o rd e ru n g e n g eg e n ü be r d e r Ei n h e,ifskasse

0,00 €.

0,00 €.

12.476,92 €,

35.688,80 €.

-129,15 €.

11.058,37 €

444.204,04 €

444.204,04 €.
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Abschließender Prüfunqsvermerk des Rechnunqsprüfunqsausschuss des Amtes Uecker-Randow-Tal 26.04.2023

Der Haushaltsausgleich ist in der Ergebnisrechnung und in der Finanzrechnung gegeben.

Seifens der Kommunalaufsicht wurde die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht

abgefordert und nicht erstellt.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Veruvaltung hat zu folgenden Hinweisen geführt:

-keine-

Aus dem Jahr 2020 wurden folgende Hinweise übernommen:

Die Straßenbaubeitragssatzung stammt aus dem Jahr 2001. Grundsätzlich wird empfohlen,

die alten Satzungen auf Aktualität hin zu prüfen, ggfs. zu überarbeiten und neu zu fassen.

Dabei sollte auch die Anpassung der Gebühren- und Steuersätze erwogen werden. Die

Straßenbaubeitragssatzung wird nicht mehr bearbeitet und somit nicht mehr aktualisiert.

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach

unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Venrvaltung von Bedeutung

sind.

Ergänzend zur vorgenannten Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes

Rechnungsprüfungsausschuss eigene Prüfungshandlungen mit folgendem

durchgeführt:

hat der

Ergebnis

Auf der Grundlage des Berichts zur Jahresabschlussprüfung und der ergänzenden Prüfung

empfiehlt der Rechnungsprüfungsausschuss daher der Gemeindevertretung den geprüften

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 i. d. F. vom 26.04.2023 festzustellen. Gleichzeitig

empfiehlt der Rechnungsprüfungsausschuss die Gemeindevertretung und den Bürgermeister für

das Haushaltsjahr 2021 zu entlasten.

Pasewalk, den 26.04.2023

Unterschrift

Vorsitzende/r des Rechnun gsprüfungsausschusses

Ort / Datum
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